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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz für die nachfolgenden Titel in Anspruch:

50’S UP!
FIFTIES UP!

in sämtlichen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen,
Kombinationen, Abkürzungen sowie mit allen Zusätzen für alle
Medien, insbesondere TV- und Hörfunksendungen, Film, Fern-
sehen, Druckerzeugnisse jeder Art, Zeitschriften, Magazine,
Bücher, sowie für alle elektronischen Medien, Internet, Ton-,
Bildton-, Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD,
CD-ROM, Video, DVD sowie öffentliche Veranstaltungen und
Merchandising in jeder Form. Der Schutz soll sich sowohl auf
Unter-, Einzel-, als auch auf Reihentitel beziehen.

RAin Olivia Alig,
Schweizer Straße 23 HH, 60594 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für eine Mandantin

Die größte Band der Welt
Die größte Popband der Welt
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-
Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für
sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Bücher, sowie Printmedien und
Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen und Dienstleistun-
gen aller Art.

RA Norbert Dzierzenga,
Eifelstraße 29, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Stille Nacht in Stalingrad
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-
Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für
sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Bücher, sowie Printmedien und
Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen und Dienstleitungen
aller Art.

broadview.tv,
Ubierring 61 a, 50678 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für eine Mandantin

The leading wines of Europe
The leading wines of the world
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und Online-
Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für
sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Bücher, sowie Printmedien und
Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen und Dienstleistun-
gen aller Art.

RA Norbert Dzierzenga,
Eifelstraße 29, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Sag die Wahrheit
in jeder Schreibweise, Schriftart und Darstellungsform, mit Zu-
sätzen und Untertiteln für Film, Fernsehen, Hörfunk, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-
Dienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Internet),
Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unified
Messaging Systems, SMS, WAP) sowie Druckerzeugnisse und
Softwareerzeugnisse.

RAe Linklaters Oppenhoff & Rädler,
Prinzregentenplatz 10, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Deutscher Hochzeits- & Festkurier
Traumpaar des Jahres...
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungen und Kombinationsformen in allen Medien, insbeson-
dere Zeitungen, Magazinen, Büchern und anderen Printmedien
sowie Publikationen, audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien, Softwareerzeugnissen, CD-Datenträgern, Netzwerken,
Onlinediensten und sonstigen Produkten, Bild- und Datenträ-
gern aller Art und für öffentliche Veranstaltungen.

Lothar Schulze,
Hermann-Kellner-Straße 8, 08058 Zwickau
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Coupon - Die Rabatt Zeitung
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Zusätzen, Darstellungsformen und graphischen Ge-
staltungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich
CD-ROM, CD-I, Online- und Offlinedienste und sonstige Online-
Medien und -Produkte, Internet).

Holler Rechtsanwälte,
Hansaallee 22, 60322 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Ruhrgebietskalender
edition Pacholke

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

LUPE-VERLAG,
Möllerstraße 31, 45966 Gladbeck

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

australien home made
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

sab lichtwerbung,
Klausenburgerstraße 17, 88069 Tettnang

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

smart homes
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Plugged Media GmbH,
Zechenstraße 40, 47443 Moers

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Terra Fantastica
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige On-
line-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Tonspur
Classical Masters

in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Tonträger, Tonträgerpromotion, audiovisuelle
Medien, Druckerzeugnisse und Merchandising sowie für Rund-
funk- und Fernsehsendungen und alle sonstigen Medien.

Sony Music Entertainment
(Germany) GmbH & Co. KG,
Bellevuestraße 3, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Reisen und Wellness
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Printme-
dien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

O. Gracklauer,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Deutschland hat GesCMAck
Bestes vom Bauern
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeug-
nisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I,
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Loschelder Rechtsanwälte,
Hohenstaufenring 30.32, 50674 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Bergisch Erleben
Die Bergischen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Telefonbuchagentur & Verlag
Christoph Biesenbach,
Herrenhöhe 11, 51515 Kürten

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Pre-TV
Pree-TV

in allen Schreibweisen und für alle Medien sowie für Veranstal-
tungen und Merchandising.

Rechtsanwälte Partnerschaft
Brock Müller Ziegenbein,
Holstenstraße 37, 24103 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Der Beatles Sound
in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen
für Ton-, Daten-, Bildträger, für periodische Druckschriften
und/oder andere Publikationen, sowie für alle sonstigen Medien.

RA Schmid-Loiper,
Waldstraße 4, 82194 Gröbenzell

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

WORLD OF INDUSTRIES
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MCC Marketing Communications &
Consulting Hans J. Haller,
Stuckstraße 8, 81677 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

ForumFinanzen -
Fakten, Trends und Meinungen

in allen Schreibweisen, Abkürzungen und Kombinationen sowie
für alle Medien.

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,
70547 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Heimat-TV
Meine Heimat

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Abwandlungen für alle Medien, insbesondere Fernsehen,
Film, Onlinedienste, Print und Datenträger aller Art.

RA Dr. Holzporz / Kanzlei Höyng,
Am Rutenwall 2, 46535 Dinslaken

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Praxishandbuch Geldanlage
und Steuern

Praxishandbuch Steuern
und Geldanlage

Praxishandbuch Steuern sparen
als Kapitalanleger

jeweils in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstel-
lungsformen für alle Medien.

FID Verlag GmbH,
Koblenzer Straße 99, 53177 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

HIGHLIFE
HILIFE
MWmagazine

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzun-
gen und Darstellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen und
Schriftarten für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen sowie sonstige elektronische und
digitale Medien, einschließlich Off- und Online-Dienste.

Oliver Helbing,
Josthöhe 73, 22339 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Premium League
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen mit Zusätzen und mit allen Unter-
titeln für Ton- und Bildtonträger aller Arten.

RAe Hoge, Rollinger, Schulz,
Alsterufer 34, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

F.R.E.D.I. Flizzer
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Zusammenset-
zungen und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische
Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen, Online- und
Offline-Dienste einschließlich Internet sowie für Bild-, Ton- und
Datenträger.

RAe Kropp-Olbertz, Schulte-Franzheim, Seibert,
Sachsenring 75, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für den Titel

HIRO
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, gra-
phischen Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Wort-
verbindungen, Titelkombinationen als Einzel- und Reihentitel
für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elektronische
und digitale Medien, sowie Offline- und Onlinedienste.

Oppenländer Rechtsanwälte,
Altenbergstraße 3, 70180 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Die Hinterbänkler
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Jägerstraße 32, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Zeitschrift Titelschutz in Anspruch für:

Forever young
4ever young

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Babajaga-Productions,
Mossdorfstraße 2, 12435 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Die höhnende Wochenschau
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckwerke
aller Art sowie journalistisch-kabarettistische Live-Veranstal-
tungen.

HERTIN Anwaltssozietät,
Kurfürstendamm 54 / 55, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Kein Mann für eine Nummer
Santa Claudia
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Mega-Web-Hits
Super-Web-Hits
Adults Only
For Adults Only
Cool Sweden

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Music & Marketing Wolfgang Schleiter GmbH,
Oehleckerring 2, 22419 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Mord im Hause des Herrn
ZDF - Die Welt entdecken
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Wieviel Franz steckt in Rudi?
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Schriftarten für
Druckereierzeugnisse wie Bücher, Zeitschriften, Plakate, für alle
Medien sowie für Merchandising-Artikel aller Art.

PAe Freischem,
An Groß St. Martin 2, 50667 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Die Hausbauer -
Guck’ mal, wer da hämmert!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindun-
gen für alle Medien, insbesondere Fernsehen (Fernsehserie,
Fernsehfilm, Fernsehspiel, Formate), Kinofilm, Online-Dienste,
Internet und Multimedia-Anwendungen (z.B. CD-ROM), Hörfunk
und Druckerzeugnisse.

RAe Schwarz Kurtze Schniewind Kelwing Wicke,
Postfach 20 17 42, 80017 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Henkel trocken
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen in allen Medien.

RAe Pape, Persike und Partner GbR,
Schützenstraße 18, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

www.doIT-online.de
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien.

MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg mbH,
Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz

in Anspruch für:

TELEMARKT Die Verkäufer AG
Campus of convergence
Rent Your Sales Force
Lease Your Sales Support
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbin-

dungen und Kombinationen, Titelkombinationen, verwechs-

lungsfähigen Abwandlungen, graphischen Gestaltungen,

entsprechenden Untertiteln, Abkürzungen, Schriftarten für

Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Internet, Bild-, Ton-

und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und

Netzwerke.

TELEMARKT Zentrale Verwaltungs-
und Beteiligungsgesellschaft mbH,
Kaiserstraße 28, 72764 Reutlingen

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Tageschance
in allen Schreibweisen, für die Bereiche Fernsehen, Video, Print
und alle sonstigen Medien.

O. Gracklauer,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin
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